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Vorwort
Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung einem Forschungsauftrag der

Nidwaldner Regierung, welche die 500-Jahrfeier des Stanser Verkommnisses zum
Anlass nahm, dessen «Entstehungs- und Wirkungsgeschichte» neu untersuchen
und darstellen zu lassen, und mich mit dieser Aufgabe betraut hat. Nach einem
ersten Konzept hätte diese vor allem darin bestanden, das Verkommnis in die eid-
genössische Verfassungsentwicklung seit 1481, speziell im Hinblick auf die Ent-
wicklung des bündischen Gedankens und die Gestaltung des Verhältnisses zwi-
sehen Staatsgewalt und Staatsgliedern in den eidgenössischen Territorien,
einzuordnen, wobei in einem einleitenden Kapitel auf die historischen Vorausset-

zungen des Verkommnisses kurz einzugehen, die eigentliche Entstehungsge-
schichte in ihren Einzelheiten aber durch einen anderen Historiker behandelt
worden wäre. Es war nicht nur die Schwierigkeit, einen Bearbeiter dafür zu
gewinnen, was dazu geführt hat, dass ich schliesslich auch diesen Teil des For-
schungsauftrages übernommen und mich in der Folge ganz auf die Erforschung
und Rekonstruktion der zum Stanser Verkommnis führenden Vorgänge konzen-
triert habe. Die neue Zielsetzung ergab sich aus der früh gewonnenen Einsicht,
dass eine solche Untersuchung die vordringliche Aufgabe vor jedem Versuch
einer Neubeurteilung der verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Verkomm-
nisses von 1481 war.

Die Grundlage für eine wissenschaftliche Behandlung der Entstehungsge-
schichte des Verkommnisses haben zwei bedeutende Innerschweizer Historiker
geschaffen: vor über 120 Jahren Philipp Anton von Segesser mit der Arbeit
«Beiträge zur Geschichte des Stanser Verkommnisses (neue Bearbeitung: Samm-

lung kleiner Schriften 2, Bern 1877) und vor über 70 Jahren Robert Durrer mit
dem grossen Quellenwerk «Bruder Klaus. Die ältesten Quellen über den seligen
Nikolaus von Flüe, sein Leben und sein Einfluss, gesammelt und erläutert und
[...] herausgegeben» von Robert Durrer (2 Bde. Samen 1917-1921; unveränderter
Nachdruck 1981). Von diesen Grundlagen war auszugehen. Bei der vergleichen-
den Arbeit an den Quellen und während des Durcharbeitens der seit Durrer
erschienen Literatur erwies sich bald, dass eine Revision des Jahrfünfts von 1477
bis 1481, in welchem das Stanser Verkommnis entstand, überfällig war; es

erstaunt, wie sehr sich überkommene Vorstellungen nicht nur in Schulbüchern,
sondern auch in wissenschaftlichen Werken verfestigen konnten.

In den Jahren von 1982 bis 1988 sind von mir in drei Zeitschriften und einer
Festschrift verstreut die folgenden fünf Beiträge zu einer solchen Revision
erschienen:

1. Zur Entstehungsgeschichte des Stanser Verkommnisses und des Bundes der
VIII Orte mit Freiburg und Solothurn von 1481, in: Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte 32 (1982), S. 263-292.
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2. Zu den Bestimmungen des Stanser Verkommnisses von 1481 über verbotene
Versammlungen und Zusammenschlüsse in der Eidgenossenschaft, in:
Gesellschaft und Gesellschaften. Festschrift zum 65. Geburtstag von Profes-

sor Dr. Ulrich Im Hof, Bern 1982, S. 80-94.
3. Das torechte Leben von 1477 in der bernischen Politik 1477 bis 1481, in:

Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 45 (1983), S. 73-174.
4. «Von raten und burgern verhört und corrigiert». Diebold Schillings drei

Redaktionen der Berner Chronik der Burgunderkriege, in: Berner Zeit-
schrift für Geschichte und Heimatkunde 48 (1986) S. 87-117.

5. Bruder Klaus als politischer Ratgeber und die Tagsatzungsverhandlungen in
Stans 1481, in: Freiburger Geschichtsblätter 65 (1987/1988), S. 83-119.

Für die Buchausgabe sind die fünf Abhandlungen, mit den nötigen Streichun-

gen und Ergänzungen, zu einem zusammenfassenden «Bericht» verarbeitet wor-
den, dem in einem zweiten Teil die dazugehörige «Dokumentation», eine Zusam-
menstellung von Quellentexten und Bilddokumenten, mit Exkursen, beigefügt
ist.

Der Abschluss der Revisionsarbeit hat sich aus verschiedenen Gründen, auch

wegen gesundheitlicher Probleme, verzögert. Der Nidwaldner Regierung sei für
die Geduld und das Verständnis, das sie mir als Verfasser entgegenbrachte, auch

an dieser Stelle gedankt. Besonderen Dank schulde ich Staatsarchivar Dr. Hans-
jakob Achermann für seine wertvolle Hilfe bei der Drucklegung. Danken möchte
ich aber auch dem Historischen Verein Nidwaiden für die Aufnahme meiner
Arbeit in seine Reihe «Beiträge zur Geschichte Nidwaldens».

Spiegel bei Bern, 8. Februar 1994 Ernst Walder
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Der Streit zwischen Städten und Ländern nach den
Burgunderkriegen

Herkömmliche Antworten auf die Frage nach den Gründen des
Konflikts

1. Die Behandlung der eidgenössischen Krise von 1477 bis 1481 in der
schweizerischen Chronistik des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts

Der erste Chronist, der über das Stanser Verkommnis von 1481 berichtet, ist
Dze^o/cf ScM/trag zw 5erw h In der Amtlichen Ausgabe seiner Chronik, deren drei
Prachtbände er Ende 1483 dem Grossen Rat überreicht hat, wird das Verkomm-
nis zwar nicht erwähnt; die Darstellung endet mit dem Jahre 1480. Doch ist in der
noch erhaltenen ursprünglichen, unzensurierten und die Erzählung bis 1484 wei-
terführenden Fassung des dritten Bandes der Chronik-* dem Verkommnis ein
besonderes Kapitel gewidmet, unter dem Titel: «Das die acht ort der Eidgnossen
einen nüwen pund mit einandern gemacht hand». Der Bericht ist dadurch interes-

sant, dass er sich nicht allein auf das Geschehen von 1481 bezieht, sondern eine
kurze Zusammenfassung der ganzen zum Stanser Verkommnis führenden Ent-
wicklung gibt. Diese aus bernischer Sicht sich ergebende Vorgeschichte beginnt
nach Schillings Darstellung im Jahre 1477 mit dem Kolbenpannerzug und dem

Ewigen Burgrecht zwischen den Städten Zürich, Bern, Luzern, Freiburg und
Solothurn: «Als nü hievor in diser cronick erlütert stat, wie dann etlich der Eid-
gnossen iung lüte von Ure, Switz und andern orten sich understanden hatten, den
brantschatz zu Jenf zu reichen und demnach in dem torechtigen leben uszugen,
mit einer kolbenpaner, an ir obern und besunder der alten und erberkeit wissen
und willen, und am ersten gen Luzern kamend und darnach gen Bern und an
ander ende, und da allerlei mutwilliger Sachen, Worten und werken anfingen und
wider heim vertedinget wurden, und demnach zu nutz, ere und frommen gemei-
ner Eidgnosschaft durch die fünf stette, nämlich Zürich, Bern, Luzern, Friburg
und Sollottern ein ewig burgrecht gemacht und bi geswornen eiden gevestnet
wart, si alle einandern vor semlichem gewalt und mutwillen helfen schützen und
schirmen [...]» Dieses Burgrecht der Städte hätten die fünf Länder nicht leiden
wollen, «und suchten gar mengerlei, damit si es wider möchten abtun». Besonders
meinten sie, «die von Luzern hetten das nit ze tünde». Luzern aber sei wie die
andern vier Städte lange festgeblieben, entschlossen, «davon nit ze gan». Indessen
«kam es durch emsige Übungen der lendern darzü, das die von Luzern die andern

' Zu den Handschriften und Ausgaben von Schillings Chronik vgl. Dokumentation S. 89.
* Zu den zwei Fassungen des dritten Bandes (Hs. Z und B) vgl. Dokumentation S. 89-91.



4

vier stette umb fridens und ruwen willen» zu mehreren Malen freundlich und
ernstlich baten, «von dem burgrechten ze stan und ander mittel und gut wege, die

man wol funde, an die hand ze nemen». Das sei aber von den andern vier Städten

«lang verhalten» worden. Doch zuletzt wurde «durch die fünf lender den vorge-
nanten Stetten sovil dargebotten und semlich gut mittel und wege funden, das sie

bedücht, es were nit uszeslachen, und durch fridens und rüwen willen, und besun-
der zu eren denen von Luzern, wart das burgrecht von den Stetten abgetan und ein
nüwer pund und früntlich vereinung damit zwüschen den acht orten gemacht, wie
sie nü fürwerthin zu ewigen ziten einandern schützen und schirmen und vor sem-
lichem gewalt und mutwilligen leben oder derglich Sachen hanthaben süllent». Es

folgt diesem Bericht über Entstehung und Zweck des Verkommnisses ein kurzes
Kapitel über den Bund mit Freiburg und Solothurn, das den Titel trägt: «Das die

vorgenanten acht ort mit beiden Stetten Friburg und Sollottern ouch ein ewigen
pund gemacht und sich zü inen verbunden hand»h

Schillings Berner Chronik nimmt in der chronikalischen Uberlieferung des

späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts, was die Darstellung der eidgenössischen
Krise von 1477 bis 1481 betrifft, eine einzigartige Stellung ein. Wenn wir, um uns
zu informieren, allein auf die Chroniken jener Zeit abstellen würden, und gäbe es

unter ihnen jene von Schilling nicht, dann wüssten wir nichts von einem torechten
Leben, nichts von einem Auszug torechter junger Leute, vom «Saubannerzug»,
wie er später genannt wurde. Denn weder in der Luzerner Chronistik (bei ZTfer-
/in * und beim £«zer«er ScM/iwg *) noch in der Zürcher Chronistik (bei £t//z'AzcÄ ^

und bei Srenwztw/t/ ') werden die Gesellschaft vom torechten Leben und ihr krie-
gerisches Unternehmen von 1477, das doch weite Teile der Schweiz, vor allem die

Obrigkeiten, in Schrecken versetzt hat, mit einem Wort erwähnt. Der eigentliche
Streitgegenstand in der Krise 1477/1481 und der Anlass für den Abschluss sowohl
des Burgrechts als auch des Verkommnisses war nach den Luzerner Chronisten
die von den Städten Freiburg und Solothurn begehrte Aufnahme in den Bund,
nach den Zürcher Chronisten die strittige Frage, wie Kriegsbeute und Eroberun-

gen an Land und Herrschaftsrechten geteilt werden sollten. Keine Erwähnung
findet das torechte Leben von 1477 auch in der Freiburger Chronik des Feter
A/o/sÂezwz obwohl sich der letzte Akt des «Saubannerzuges» in und um Freiburg
abgespielt hat: der autographe Text Molsheims von 1478/79 schildert die Ereig-
nisse bis zur Schlacht von Nancy am 5. Januar 1477; Kopien und Bearbeitungen
aus späterer Zeit® enthalten zum Teil Zusätze bis 1481, doch finden sich unter den

* Der vollständige Text der beiden Kapitel: Dokumentation S. 94f. Zur Transkription der Textvor-
lagen vgl. die Bemerkungen S. 88.

* Dokumentation S. 95-97.
s Dokumentation S. 97-101.
' Dokumentation S. lOlf.
' Dokumentation S. 102f.
* Nach dem von Albert Büchi, dem Herausgeber der Chronik (vgl. Anm. 9), erstellten Handschrif-

tenstemma sind es zehn Handschriften aus dem Zeitraum von 1481 bis 1670, die sich direkt oder
über Zwischenglieder als vom Autograph Molsheims abhängig erweisen.
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nachgetragenen Ereignissen weder der «Saubannerzug» noch das Fünf-Städte-
Burgrecht'.

Ausführlich dargestellt und durch fünf vorzügliche Federzeichnungen illu-
striert findet sich hingegen der «Saubannerzug» in dem in Faksimile edierten,
1981 erschienenen dritten Band der Chronik von WerwÄer ScAodo/erDoch
handelt es sich bei den betreffenden Textpartien um wörtliche Übernahmen aus
dem letzten Band der Schilling-Chronik. Im übrigen bringt Schodoler keinen
Hinweis auf das Burgrecht und damit auf die Beziehung zwischen diesem und
dem Verkommnis von Stans, was auf den Umstand zurückzuführen ist, dass

Schodoler nicht die unzensurierte, vollständige Fassung des dritten Bandes der
Schilling-Chronik als Vorlage benutzt hat, sondern die amtliche Ausgabe, in wel-
eher nicht nur das Kapitel über das Stanser Verkommnis fehlt (weil sie mit dem
Jahr 1480 abbricht), sondern auch sämtliche das Burgrecht betreffenden Stellen
der Originalfassung getilgt sind. Ohne Anspielung auf «Saubannerzug» und Burg-
recht wird das Verkommnis von Schodoler zwischen Abschnitten über Ereignisse
des Jahres 1482 kurz erwähnt".

In der 1548 gedruckten und dadurch weitere Kreise erreichenden, in der Folge
das Geschichtsbild des Schweizers wesentlich bestimmenden eidgenössischen
Chronik von/o/wwwes Stzzmp/wird im 20. Kapitel dem torechten Leben von 1477
ein Abschnitt gewidmet (Randtitel: «Böse Zungen richtend unrüw an» - «Das

torechtig laben» - «Kolbenpaner»), Stumpfs Quelle konnte die seit 1486 in Zürich
befindliche Urschrift des dritten Bandes von Schillings Chronik sein. Doch in sei-

nem an das 20. Kapitel unmittelbar anschliessenden Kapitel «Von etlichen sparten
und mißhellung zwüschend Stetten und lendern der Eidgnoschaft, wie die
berüwiget sind» (Randtitel: «Spän züschend den Stetten und lendern» - «Verkom-
nuß zu Stans») wird über den Abschluss des Burgrechts und des Verkommnisses
berichtet, ohne dass dabei irgend ein Zusammenhang mit dem torechten Leben
hergestellt würde. Ursache und Kern des «Spans» zwischen Städten und Ländern,
Anlass und Hauptgegenstand der beiden Abkommen sind nach Stumpf, wie für
Edlibach und Brennwald, die strittige Frage, wie im Krieg gemachte Beute und
Eroberungen geteilt werden sollten'^.

Nur beim Berner Schilling in der ursprünglichen Fassung des dritten Bandes
seiner Chronik (und später in der sie fortsetzenden, im Anfangsteil in einem

«gmeinen summierten durchgang» auf die Zeit vor 1480 zurückgreifenden Chro-
nik des Vk/m'»s ") kommt dem «torechtigen» oder «mutwilligen» Le-

' Peter von Molsheims Freiburger Chronik der Burgunderkriege, hrg. von Albert Büchi, Bern
1914. - Uber das Verhältnis des Autographs Molsheims 1478/1479 zum «Ur-Schilling», der sog.
«Kleinen Burgunderchronik» Schillings von 1477, siehe WALDER, Schillings drei Redaktionen,
S. 90-97 (Zu den in den Anmerkungen verwendeten Kurztiteln der zitierten Literatur vgl. das

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur).
Wiedergabe der Illustrationen in: WALDER, Das torrechte Leben von 1477, Bild 12-16.

" Dokumentation S. 229f.
Dokumentation S. 103.

^ Anshelm, Berner Chronik, Bd. 1, S. 115, 177-185.
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ben in der Darstellung der Krise von 1477 bis 1481 eine zentrale Stellung als

bestimmendes Motiv für die Politik der Orte und namentlich Berns zu, findet sich

jene durchgehende Linie einer dreistufigen Entwicklung, die dem tatsächlichen
Verlauf und Ereigniszusammenhang entspricht: vom «Saubannerzug» im Februar
1477, welcher die Ortsobrigkeiten aufgeschreckt und vor allem Bern zu besorgten
Gegenmassnahmen veranlasst hat, zum «Ewigen Burgrecht» zwischen Zürich,
Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn, das von den fünf Städten kurz danach zum
Schutz gegen «semlichen gewalt und mütwillen» abgeschlossen wurde und von
den Länderorten heftig bekämpft worden ist, bis hin zum eidgenössischen Ver-
kommnis von 1481, das an Stelle des aufgegebenen Sonderbündnisses der Städte
fortan den Schutz «vor semlichem gewalt und mutwilligen leben» gewährleisten
sollte. Schillings Darstellung stimmt im wesentlichen mit dem Bild überein, das

man aus den erhaltenen Akten - Tagsatzungsabschieden, Ratsmanualen, amtli-
chen Missiven usw. - gewinnt. Es überrascht dies nicht. Der Chronist begann
seine Laufbahn in Bern 1460 als Substitut auf der Kanzlei und war seitl468 Mit-
glied des Grossen Rates. Seine Amtstätigkeit - als Unterschreiber seit 1473,
Seckelschreiber seit 1476 und Gerichtsschreiber ab 1481 - sowie der Auftrag zur
Abfassung der Chronik öffneten ihm den Zugang zum bernischen Archiv. Er war
ferner Stubengenosse der Gesellschaft zum Distelzwang, jener vornehmen berni-
sehen Gesellschaft, die in ihrer Zusammensetzung so etwas wie einen exklusiven
Ausschuss des Grossen Rates darstellte, und bekleidete in ihr nacheinander die
Ämter des Stubenschreibers, des Seckelmeisters und zuletzt das eines Stuben-
meisters. Der Berner Schilling konnte somit seine Kenntnis der geschilderten Vor-
gänge aus dem reichen bernischen Aktenmaterial schöpfen, aus den ständigen
Gesprächen mit den führenden Politikern der Stadt und daneben, für viele der

dargestellten Ereignisse, aus unmittelbarem eigenem Erleben. Uber die Vorgänge
im Februar 1477 berichtet er als Augen- und Ohrenzeuge. Der Vergleich mit den
noch vorhandenen unmittelbaren Quellen zeigt einen um Genauigkeit bemühten
Chronisten und bestätigt für den untersuchten Zeitabschnitt immer wieder die

Zuverlässigkeit des Berichterstatters auch inbezug auf jene Angaben, welche die
lückenhafte aktenmässige Uberlieferung ergänzen.

Dasselbe lässt sich von DzeTWd 5cAz7/z'«g zw Lztzerzz, dem Neffen des Berner
Chronisten, nicht sagen, auch wenn er seit der Quellenpublikation von Robert
Durrer zum Kronzeugen für die Vorgänge in Stans im Dezember 1481 geworden
ist. Ein Musterbeispiel dafür, wie der Luzerner Chronist auf irgend welchen
Wegen ermittelte Fakten, auch Miterlebtes, Jahrzehnte nach dem Geschehen

phantasievoll zu einem einprägsamen, aber dem Aktenbefund widersprechenden
Bild zusammenfügte, ist seine Darstellung vom Ursprung des Konfliktes''*: «Als
alle burgunschen krieg abwag getan, beid vereinungen mit dem bapst und ouch
dem küng von Unger beschlossen [1479!] und all Eitgnossen wol miteinandern
eins und zefriden warend», da hat sich «ein unrüw» zwischen den Städten Zürich,
Bern Luzern, Freiburg und Solothurn und den drei Ländern Uri, Schwyz und

Dokumentation S. 98-100, Abschnitte 165-168.
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Unterwaiden erhoben. Ausgelöst wurde sie durch Freiburg und Solothurn, die
«ouch gern mit gemeinen Eitgnossen in puntniß und naher zum brâtt gewäsen»
wären. Die beiden Städte beschlossen darum, durch eine in die Orte entsandte
Botschaft gemeinsam für ihre Aufnahme zu werben. Ihre Gesandten ritten «von
ort ze ort, erzaltend da vor allen gemeinden ir anligen» und baten, «einen tag
harumb zu Lucern ze leisten und inen darumb gute antwurt ze gäben». Ihrer Bitte
wurde entsprochen. Doch auf der Luzerner Tagsatzung zeigte sich, dass einzig die
Städte für die Erweiterung des Bundes waren, während sich die Länder diesem
Wunsch entschieden widersetzten. Als diese ihre Opposition nicht aufgeben,
Zürich, Bern und Luzern aber «die von Friburg und Soloturn nit ganz verschüp-
fen» wollten, da schlössen die drei Städte «ein ewig burgrächt mit denen beiden
Stetten Friburg und Soloturn und si widerumb mit inen», worüber die Länder
«sunder gross verdriessen hattend». Wie vorher die Aufnahme der zwei West-
Städte in den Bund, so wurde jetzt von ihnen das Burgrecht heftig bekämpft. - Die
in dieser Schilderung vermittelte Vorstellung, dass vor Abschluss des Burgrechts
nicht nur Freiburg, sondern zusammen mit ihm auch Solothurn das formelle
Begehren um Aufnahme gestellt habe, hält sich bis heute, obwohl in den Akten
darüber nichts zu finden ist, diese einer solchen Annahme vielmehr widerspre-
chen^. Woher der Luzerner Schilling sein Wissen von der allein in seiner Chronik
erwähnten gemeinsamen Aktion der zwei Städte hat, ist indessen beim Studium
der Akten unschwer zu erkennen. Es sind nämlich tatsächlich einmal Boten von
Freiburg und Solothurn zusammen in die Orte geritten, aber gemeinsam mit
Gesandten von Zürich, Bern und Luzern, und wäc/; Abschluss des Ewigen Burg-
rechts. Eine aus zwei Vertretern von jeder Stadt gebildete Abordnung der fünf
Städte ritt im Mai 1478 durch die fünf Länder und sprach vor ihren Landsgemein-
den, doch nicht um sie für die Aufnahme der beiden Weststädte in den Bund der

Eidgenossen zu gewinnen, sondern um sie dazu zu bewegen, den Widerstand

gegen das Burgrecht aufzugeben^. - Nicht besser verhält es sich mit Schillings
Bericht über den Abschluss des Streites. Uber den am 22. Dezember 1481 zu-
stände gekommenen Kompromiss, das heisst über den vom Unterschreiber von
Luzern, dem Vater des Chronisten, eigenhändig niedergeschriebenen «bericht»,
wie Schilling das Vertragswerk nennt, werden so unklare, den Leser nur verwir-
rende Aussagen gemacht, dass auch in bezug auf die andern Angaben des Chroni-
sten über den entscheidenden Tag in Stans nicht zu unterdrückende Zweifel an der

Das Fragment aus der «ungedruckten Fortsetzung von Tschudis Schweizerchronik», das von
Amiet in der Jubiläumsschrift von 1881 als Zeugnis für eine von Freiburg und Solothurn 1477

gemeinsam unternommene Aktion angeführt wird, erweist sich bei näherer Prüfung als ein zum
grössten Teil wörtlicher Auszug aus der Chronik des Luzerner Schilling (AMIET, Solothurn im
Bunde der Eidgenossen, S. 8).

" Siehe S. 38. - Ein Posten in den solothurnischen Seckeimeisterrechnungen 1477/78 über Ausgaben
von 1478 für einen Ritt solothurnischer Boten in die Länder, «von ort ze ort», nennt ausdrücklich
das Burgrecht als Zweck der Sendung: «Aber xvi tag selbander mit min hern schulthessen in die
länder von ort ze ort von des burgrechtz wegen» (vgl. STA Solothurn: Seckeimeisterrechnungen
1477/78, Ausgaben Reitgeld, 203r).


























































































































































































































































































































































































































































































































